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Gemeinde Lottstetten
Landkreis Waldshut

Satzung

zur 1. Anderung des Bebauungsplanes "Bettleäcker", Lottstetten

Aufgrund des S 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der Verordnung über die
Bauliche Nutzung der Grundstucke (BauNVO), der Landesbauordnung fur Baden -

Wurttemberg, in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung von Baden - Württem-
berg in der jeweils gultigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Lottstetten
in seiner Sitzung am 05.03.1998 die 1. Anderung des Bebauungsplanes

" Bettleäcker"

angezeigt am 21.02.1996, als Satzung beschlossen.

s1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser Anderung Satzung betrifft den vollständigen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Bettleäcker" Lottstetten.

s2
lnhaltliche Bestandteile der Anderung des Bebauungsplanes

Die Anderungen im Lageplan sind aus der neuen Fassung ersichtlich. Ebenso
wurden die Bebauungsvorschriften geändert.

Der Anderung des Bebauungsplanes ist eine Begrundung beigefugt.
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 75 LBO handelt, wer den aufgrund von g 74 LBO in
Verb. mit S 9 Abs. 4 BauGB ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwider-
handelt.

s4
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung des Beschlusses bzw. der Anzeige in
Kraft.
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Gemeinde Lottstetten

Verfahrensvermerke zur 1. Änderung des Bebauungsplanes

" Bettleäcker", Lottstetten

Aufstellungsbeschluß gefasst in der Sitzung des Gemeinderates am 27.11.1997

Entwurfsbeschluß und Beschluß zur Auslegung gefaßt in der Sitzung des
Gemeinderates am 11 .12.1997

Crlsubliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und Ort und Dauer der
Auslegung am 1 9.12.1997

Benachrichtigung der Träger öff entl. Belange von der Auslegung am 19.12.1997

Öffentliche Auslegung durchgefuhrt vom 29.12.1997 bis 30.01.1998

Prüfung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen und Satzungsbeschuß
gefaßt in der Sitzung des Gemeinderates am 05.03.1998

Anzeige der Anderung des Bebauungsplanes bei der höheren Verwaltungs-
behörde durchgefuhrt am ? 5. 11nU. ig$g

Ortsubliche Bekanntmachung der Erteilung der Durchfuhrung des Anzeige-
verfahrens amYv'q'rrvrrv -' 

ä ffi''i*b{l i$98

Lottstetten, am Zffi JL}t{l lgBB



Gemeinde Lottstetten

Bebauungsplan

. ""17 i"^,ä

i,+iiii;tT$Af$T WAII}$HUT

l(/
angezelgt am

"Bettleäcker r 1. Anderung"

Bebau u ngsvorsch riften

1.

1.1

Rechtsqrundlaqen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08.12.1986 (BGBI. I S. 2253), zulelzt geändert durch Gesetz vom
30.07.1996 (BGBl. Teil I Nr. 40, S. 1 189).

Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB - MaßnahmenG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. I S 622)

Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01 .1990 (BGBl. I S.132),
zulelzl geänd. durch Art. 3 lnvestitionserleichterungs- und Wohnbau-
landG v.22.04.1993 (BGBl. I S.466)

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhaltes (PlanzV vom 18.12.1990, BGBI. I S.58)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i.d.F. der
Bekanntmachung vom 12.03.1987 (BGBI. I S. 889), zuletzt geänd. am
22.04.1996 (BGB|. r S. 1458)

Landesbauordnung fur Baden - Wurttemberg in der Fassung vom
08.08.1995 (Ges.Bl. Baden-Wurttemberg S. 617).

Plan u nqsrechtliche Festsetzu nqen

Art der baulichen Nutzung:

Das Gebiet wird nach Planeintrag unterteilt in ein Allgemeines
Wohngebiet gem. $ 4 BauNVO und ein Mischgebiet gem. g 6
BauNVO.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1
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Abs. 2 BauNVO:
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2.1.1 Allgemeines Wohngebiet

Zulässig sind folgende Nutzungen nach $ 4

- Wohngebäude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank-
und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerks-
betriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Als Ausnahmen können zugelassen werden, sofern sie nach Lage,
Größe oder Anzahl den Gebietscharakter nicht beeinträchtigen:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

- Anlagen fur Verwaltungen.

Unzulässig sind:

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

2.1.2 Mischgebiet (Ml entspr. $ 6 BauNVO)

Zulässig sind folgende Nutzungen nach $ 6 Abs. 2 BauNVO:

- Wohngebäude,

- Geschäfts- und Bürogebäude,

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen für Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
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2.3

2.4
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- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

3o'i"''9

Maß der baulichen Nutzung

Die überbaubare Grundfläche (GRZ) ist gem. Planeintrag mit 0,4, die
zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) mit 0,8 als Höchstwert festgesetzt.

Es sind Gebäude mit max. 2 Vollgeschossen zulässig.

Beschränkung der Wohnungszahl in einem Teilbereich

lm Bereich des ausgewiesenen Allgemeinen Wohngebietes (WA) ist
die Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude auf 3 beschränkt.

Gebäudehöhen, Höhenlage

Die Wandhöhe der Gebäude, gemessen von der Oberkante des
vorhandenen Geländes bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der
Dachhaut, darf ( i'{ r^.. r'

bei eingeschossigen Gebäuden max. 4,50 m

bei zweigeschossigen Gebäuden max. 7,50 m

betragen.

Die Firsthöhe darf, gemessen wie oben dargestellt, bei

eingeschossiger Bebauung max. 9,50 m

zweigeschossiger Bebauung max. 11,00 m

betragen.

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf max. 1,00 m über dem vor-
handenen, bergseitigen Gelände liegen.
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Bauweise

Es gilt eine offene Bauweise nach
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$ 22 Abs. 2 BauNVO.

Überbaubare G rundstücksf lächen

Die uberbaubaren Grundstucksflächen sind
Baugrenzen festgelegt. Nebenanlagen und
halb der uberbaubaren Flächen zulässig.

ln einem Bereich von 5,00m parallel zu den
Garagen unzulässig.

durch die eingetragenen
Garagen sind auch außer-

Erschließ ungsstraß en sind

3.1

2.7 Anpflanzung

Gemäß Planeintrag (Anpflanzung) sind hochstämmige, heimische
Laubbäume anzupflanzen. Die sonstige Anpflanzung soll mit
Pflanzarten aus dem hiesigen Naturraum erfolgen.

3.0 Bauordnunqsrechtliche Festsetzunsen ($ 74 Abs. 1 LBO)

Außere Gestaltung der Gebäude

Die Außenverkleidung bzw. der Putz soll unauffällig sein, d.h. das
Siedlungs- bzw. Landschaftsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Die Verwendung von reflektierenden Materialien und grellen
Farben ist nicht zulässig.

3.2 Dächer

Es sind ausschließlich Sattel- oder Walmdächer zulässig. Die Haupt-
firstrichtung soll dabei in Gebäudelängsrichtung und wie im Plan
vorgegeben verlaufen. Der Bauherr kann eine andere Firstrichtung
wählen.

Die Dachneigung ist bei eingeschossiger Bebauung mit 30 - 40o, bei
zweigeschossiger Bebauung mit 25 - 30" festgesetzt. Garagen und
Nebengebäude müssen eine Dachneigung von mind. 15'aufweisen.
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bis zu 2,50 m Breite einer Einzelgaupe und in der
bis zu 50"/" der gesamten Hausbreite zulässig.

nur in Form eines liegenden Rechteckes und
3,00 m zulässig.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Dachaufbauten

Dachgaupen sind mit
Summe aller Gaupen

Dacheinschnitte sind
einer max. Breite von

Garagen, Nebengebäude

Garagen und Nebengebäude sind möglichst an die Hauptgebäude
anzubinden. Mehrere Garagen sind zu einer Gruppe zusammen-
zufassen. Die Dachform und Dachneigung von Garagen und Neben-
gebäuden soll möglichst entsprechend dem Haupt(Wohn-)gebäude
vorgenommen werden.

Aufschuttungen, Abgrabungen

Aufschuttungen und Abgrabungen sind nur bis 1,50 m Höhe zulässig.

Einf riedigungen

Zäune und Hecken sind längs der öffentlichen Verkehrsf lächen (Stras-
sen und Wege) nur bis 0,8 m Hohe zulässig. Entlang der Öffentlichen
Verkehrsflächen haben Zäune einen Abstand von 0,50 m zum Fahr-
bahnrand einzuhalten.

Sockelmauern sind als Einfriedung nur bis 30 cm Höhe zulässig.

Zäune aus Drahtgeflecht sind nur mit einer Hinterpflanzung von Hecken
zulässig, dabei sollen Nadelgehölze nur untergeordnet beigemischt
werden.

Die Verwendung von Stacheldraht ist unzuläsig.

Bodenschutz

Bei der Planung und Ausfuhrung von Baumaßnahmen ist auf einen
sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.
Garagenzufahrten, Stellplätze und Zugangswege sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu befestigen.
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3.8 Abwasser

Das Oberflächenwasser (Regenwasser) darf von den Dachflächen
nicht sofort der Ortskanalisation zugeführt werden, sondern ist in einer
Zisterne mit mind. 4,S.cbm Fassungsvermögen je Grundstuck zu sam-
meln. Hiervon ist ein Uberlauf in das örtliche Kanalsystem (Trenn-
system) zulässig.

Die Nutzung des gespeicherten Oberflächenwasssers als Brauch-
wasser, z.B. zur Gartenbewässerung, wird empfohlen.

3.9 Antennen

Private Antennen, insbesonders sogenannte Schusseln, sollen in einer
die Fassade oder Dachfläche nicht störenden Stelle errichtet werden.

Bei einer Anordnung auf dem Dach darf die Firstlinie nicht höhenmäßig
überschritten werden.

3.10 Stellplätze

lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je Wohnung min-
destens 1,5 Stellplälze anzulegen bzw. nachzuweisen. Bei ungerader
Wohnungszahl wird aufgerundet.

4.0 Nachrichtliche Übernahme sonstiqer Vorschriften

Brandschutz

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge
von mindestens 96 cbm über mindestens 2 Stunden erforderlich und
nachzuweisen. ln einem Abstand von 100 m sind Überflurhydranten auf
einer Wasserleitung von mind. DN 100 zu erstellen, die einen Fließ-
druck von mind. 1,5 bar aufweisen.

Ein Mindestabstand von 20 m zu den Gebäuden ist einzuhalten. Die
Freihaltung und Zugänglichkeit zu den Hydranten ist stets zu
gewährleisten.

4.1

üngetelgt anl



Falls in dem Gebiet bei Erdarbeiten Bodenfunde auftreten oder Bild-
stöcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine oder ähnliches von den Bau-
maßnahmen betroffen sind, ist unverzüglich das Landesdenkmalamt
Archäologische Denkmalpflege, Marienstr. 10 a, 7800 Freiburg zu
benachrichtigen.

Lottstetten, am 0 S llRZ. n$*
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4.2 Denkmalschutzgesetz
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freier stadtplaner
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l. Anderung des Bebouungsplones
" Bettleöc ker", Lottsletten

Begründung

l. Plonungsobsicht

Bei der Reolisierung des Bougebietes BettleÖcker" hot es sich gezeigt,
doß die Bouplötze nur schwer verköuflich sind, do der Bebouungsplon
einige Festsetzungen enthölt, die von Bouwilligen nicht oder nur
widerstrebend o kzeptiert werden,

Es sind dies im einzelnen:

- ln dem Streifen löngs der Feldwiesenstroße sind ouf einer Breite von 20
m ousschließlich gewerblich genutzte Geböude zulössig, Erst dohinter
sind, wiederum ouf einen 20 m tiefen Streifen, die zugehÖrigen Wohn-
geböude zugelossen, Dies f ührt dozu, doß sehr große GrundstÜcke (co,
1600 qm) ousgewiesen sind, Hierzu ist es öußerst schwierig, KÖufer zu
finden, die zum einen bereit sind, so große Grundstucke zu koufen, zum
onderen ein entsprechendes, olso getrennt genutztes GebÖude zu
errichten,

- ln dem mitileren Bereich sind zweigeschossige HÖuser zwingend
festgesetzt, Donoch besteht zur Zeil nur eine geringe Nochf roge,
Sinnvoller ist es, die Zweigeschossigkeit ols möglich festzusetzen,

- Die Bebouung ist im mittleren Abschnitt mit ReihenhÖusern sehr
verdichtet vorgesehen, Auch hierzu finden sich koum lnteressenten,

Aus vorgenonnten Gründen soll der Bebouungsplon Überorbeitet
werden, Die Anderung betrifft den gesomten Geltungsbereich des
Plones,

2. Geönderte Festsetzungen

2.1. Erschließung

Zur verkehrlichen Erschließung des Gebietes soll eine Vorionte ousgefuhrl
werden, die eine Verlöngerung der Bonnletstroße Über den Rosenhof-
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weg hinous und einen Anschluß von der Feldwiesenstroße ous, olso eine
Anbindung des Gebietes von Süden und von Osten ous, vorsieht, Noch
Sudosten und Westen sind Gehwege mit 2,00 m bzw, 3,00 m Breite
vorgesehen,

Durch die geönderte Stroßenführung und die Reduzierung der Stroßen-
breiten ouf übliche 5,50 m Breite konnte die Summe der Verkehrsflöchen
(Stroßen und Gehwege) von 5,520 qm im bisherigen Plon ouf 3,810 qm
reduziert werden, wos nicht nur die Nettowohnbouflöche und domit von
der Gemeinde zu veröußernde Flöche erhoht, sondern ouch wesentlich
weniger Erschließungskosten verursocht,

2.2 Grundslüc ksqufteilung

Die Stroßenführung wurde so vorgenommen, doß eine Bebouung mit
Einzel- und Doppelhöusern ouf heute ublichen Grundstücken mit co, 600
- 700 qm im gesomten Geltungsbereich des Plones möglich ist, Die
Grundstücksgrenzen sind, insbesonders im Bereich des Mischgebietes
unverbindlich, Hier wurden großflöchige überboubore Flöchen ousge-
wiesen, um eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen, Über die künftige
Bevölkerungsdichte können keine Angoben gemocht werden, do dies
vom Anteil der gewerblichen Nutzung im Mischgebiet obhongig ist,

2.3. Sonstige Anderungen

Dorüber hinous sind folgende Anderungen gegenüber dem bisherigen
Plon bzw, Textteil vorgenommen:

- ln dem Streifen löngs der Feldwiesenstroße isi, enisprechend dem
vorliegenden Gutochten des TUV, in einem Streifen von BO m Breite,
gemessen vom Rond des Gewerbegebietes ous, ein Mischgebiet
festgesetzt, dos ollerdings nicht weiter unterteilt ist,

- Es sind nunmehr generell, im gesomten Bougebief, ein- und zweige-
schossige Geböude, d,h, zwei Geschoße ols Höchstwert möglich,

- Es sollen ousschließlich Sotteldöcher (ouch für Gorogen) zulössig sein,
Die Dochneigung ist bei eingeschossigen Geböuden 30 - 40', bei zwei-
geschossigen Geböuden mit 25 - 30'festgesetzt, Diese unterschiedliche
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Dochneigung, und ouch die entsprechenden Festsetzungen von Wond-
und Firsthöhen wurde vorgenommen, um ein Nebeneinonder von ein-
und zweigeschossigen Geböuden zu ermöglichen, ohne doß ein zu
unruhiges oder gor störendes Siedlungsbild steht,

- ln einem Bereich von 5,00 m porollel zu den Stroßen sind Gorogen un-
zulössig, do domit

- ein oufgelockertes Siedlungsbild entstehen soll,,
- ein zusötzlicher Stellplotz entsteht,
- die Verkehrssicherheit erhöht wird (kein Worten ouf der Stroße

wo hrend des Go rogentoröff nens),

Die Dochneigung bei Gorogen sollen sich on die Houptgeböude
onpcssen, sie muß mind, 15" betrogen,

- lm Geltungsbereich des Bebouungsplones sind je Wohnung
mindestens 

.l,5 
Stellplötze onzulegen bzw, nochzuweisen, Bei ungeroder

Wohnungs-zohl wird oufgerundet, Dies ist erforderlich, do die
Erschließungsstroßen nur mit einer Breite von 5,50 m, ohne seporoten
Gehweg, ousgeführt werden sollen und ein übermößiges Porken ouf der
Stroße verhindert werden soll, Mit der geringen Fohrbohnbreite sollen
nicht nur Erschlies- sungskosten gesport, sondern ouch die
Geschwindigkeit der Fohrzeuge reduziert werden, Durch dos
Erschließungskonzept soll der Durchgongs-verkehr ous dem Quortier
bleiben; die Stroßen sollen den Anwohnern, houptsöchlich Fußgöngern
und Kindern, zur Verfügung stehen, Zum onderen wÜrden porkende
Kroftfohrzeuge den Stroßenroum zu stork einengen und moglicherweise
zu Verkehrsgeföhrdungen führen, Nicht zulelzl ist der Bedorf, gerode im
löndlichen Roum mit dem schlechten Angebot im OPNV und dem domit
verbundenen hohen Motorisierungs-grod und Pkw-Dichte der Bedorf
noch Stellplotzen erheblich,

- Aufschüttungen und Abgrobungen sind nur bis 1,50 m Höhe zulössig,
Höhere bzw, tiefere Gelöndeverönderungen würden dos gleichmoßige
geneigte Gelönde und domit dos Siedlungsbild zu stork beeintröchtigen
und sind desholb unzulössig,

3. Okologische Auswirkungen, Abwögung noch S 8o BNotSchG

Durch diese Anderung werden ökologische Belonge nicht beeinflußt,
d,h, die Beeintröchtigung ist durch die geonderte Plonung in keiner Form
g rovierender geworden,
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Es wurde versucht, den Belongen des Noturschutzes, des Bodenschutzes
und des Wosserhousholtes noch weiter gerecht zu werden, indem

- die Anpflonzung ouf den GrundstÜcken, vor ollem om Rond, zur
freien Londschoft hin, mit hochstömmigen, heimischen BÖumen
wesentlich verstörkt wurde;

- die Befestigung somtlicher Flöchen zu minimieren, olso Zufohrten
zu Porkplötzen und zu Gorogen, die StellplÖtze sowie die Zugongs-
wege nur mit wosserdurchlössigen BelÖgen, wie Steine mit Fugen
bzw, Schotter, versehen werden dÜrfen,

- die Verkehrsflöchen werden durch die neue Erschließungs-
konzeption um co, 30 o/o reduziert,

- Um die Ableitung des Oberflöchenwossers in den Konol bzw,
nöchsten Fluß zu reduzieren, ist vorgesehen, dos Regenwosser einer
sinnvollen Nutzung zuzufuhren, Je Grundstuck sind Zisternen zur
Fossung des Regenwossers in einer MindestgrÖße von 4,5 cbm
vorgeschrieben,

Die Nutzung dieses sogenonnten Grouwossers im Gorten, ober
möglichst ouch ols SekundÖrkreislouf im Hous wird empfohlen,

Lottstetten, om s 5 r{Ri.
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Bürgermeisteramt Lottstetten

AUSZUG aus der Niederschrift Nr. ö gltgge
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 05. März 1998

(Beginn 19.00 Uhr - Ende 20.10 Uhr) im Rathaus Lottstetten

Vorsitzender: Bürgermeister Jürgen Link
Zahl der anwesenden Mitglieder: 11 (Normalzahl l2 Mitglieder)

. Kairies, Wolfgang ab 20.00 Uhr (TOP 1)
Abwesend: Czech, Regina = (V)
Schriftführer: .. Straub, Eugen
Sonstige Verhandlungsteilnehmer: Zu TOP 1:

Herr Popp, Planungsbüro, WaldshulTiengen
Zu TOP 2.
Herr Strübe, Planungsgruppe Süd-West, Lörrach

Anwesende Zuhören _ 5

Zu TQP 1:
Änderung des Behauungsplanes,,Bettleäcker";
1.1 Prüfung der fristgemäß vorgebrachten Anregungen gem, S 3 Äbs. 2 BaUGB;

Mit Sitzungsvorlage Nr.7/1998 ist den Gemeinderäten die schriftliche Prüfung der

vorgebrachten Anregungen sowie ein Satzungsentwurf zugegangen.

Herr Popp erläutert, daß mit der durchgeführten Auslegung das Anderungsverfahren

jetzt abgeschlossen sei. Die vorgebrachten Anregungen werden vorgetragen und mit

den folgenden Anderungen einstimmig genehmigt:

Auf Anregung Ces Landratsamtes Waldshut, Bauplanungsbehörde, wird Cer Passus

,,Die zulässige Gebäudehöhe soll vom bestehenden Gelände aus gemessen werden" in

die Fesiseizungen mitaufgenommen.

Ebenfalls auf Wunsch des Landratsamtes wird die Regelung der Abstandsvorschriii der

Garagen als bauplanungsrechtliche Vorschrift festgesetzt.

Die Festsei.zung, daß Aufschuttungen und Abgrabungen nr-rr bis 1,50 m Höhe zulässig

sind, wirC beibehalten.

Die tsegrundung über die Erforderlichkeit Cer Stellplätze rvir-d auf V/unsch des

Landraisamtes ergänzt und erhält den in der Siizungsvorlage angeführien \l/oftlaut.

Auf Anregung des Kreisbrandmeisiers werden die Überilui-hydranten in einem Abstand

vcn ca. i00 m voneinanCer und mind. 20 m von den Häusern ersiellt.

1.2 Satzungsbesch/uß gem. $ 10 Äbs. 1 BauGB;

Der Ger-ireinCerat beschließt einsiimmig Cie Satzung zur' 1. AnCer"ung Ces
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